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Vorlage: 2019/2908-07 Einbeziehungssatzung Meringerzell Flur-Nr. 3583 - Abwägung Nr. 

6: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth vom 02.12.2019

Sachverhalt:
Inhalt der Stellungnahme vom 02.12.2019:

1. Sachverhalt
Durch die Aufstellung der Einbeziehungssatzung soll Baurecht für zwei einzelne 
Wohngebäude geschaffen werden. 
Das Baugebiet ist teilweise bebaut. Es befindet sich derzeit ein landwirtschaftliches 
Nebengebäude im Planungsgebiet. 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fachfragen, wie z.B. hygienische 
Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bodenverhältnisse, werden in dieser Stellungnahme 
nicht behandelt. 

2. Wasserwirtschaftliche Würdigung 

2.1   Wasserversorgung und Grundwasserschutz

2.1.1 Wasserversorgung 
Die Trinkwasserversorgung wird durch die (eigene) kommunale Wasserversorgungsanlage 
des Marktes Mering in ausreichendem Umfang sichergestellt. 
2.1.2 Löschwasserversorgung 
Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 
2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete 
Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 
2.1.4 Grundwasser 
Es kann davon ausgegangen werden, dass bei der Gründung der Bauwerke Grundwasser 
nicht aufgeschlossen wird. 
Es wird empfohlen, die Keller wasserdicht (rissbreitenbeschränkende Betonbauweise) 
auszubilden und die Gebäude gegen Auftrieb zu sichern. 
2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 
Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind dem Wasserwirtschaftsamt im 
Planungsgebiet nicht bekannt. 
Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, 
Altablagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 
einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten 
bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorglich 
Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen 
Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
2.2   Abwasserbeseitigung

Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage vor Bezug 
anzuschließen. Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. 
Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden. 
2.2.1 Niederschlagswasserversickerung 
Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 
Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 
gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Hierzu sollten 
entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die 
entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 
Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, 
ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, empfehlen wir die 
Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
(DWA).
Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“).
Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versickerung 
sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachverständige 
überprüft werden. 
2.3   Oberirdische Gewässer

2.3.1 Unterhaltung 
Nördlich des Geltungsbereiches der Einbeziehungssatzung verläuft der Meringzeller Graben, 
ein Gewässer 3. Ordnung, das vom Markt Mering unterhalten wird. 
2.3.2 Hochwasser 
Ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet existiert im Planungsgebiet nicht, 
ebenso liegen dem Wasserwirtschaftsamt keine Daten zum Überschwemmungsgebiet vor. 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei Hochwässer am Gewässer insbesondere 
nach Sturzregenereignissen mit Überflutungen der Ortstraße Wasserstände nicht 
ausgeschlossen werden können, die die geplante Bebauung schädigen können. 
Höhenmäßig sind die Gebäude und auch mögliche Kellergeschosse so hoch auszubilden, 
dass die Wohnebenen und die Kellergeschosse nicht geflutet werden können. 

3. Zusammenfassung 
Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden.
Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.
 
Rechtlich/fachliche Würdigung:
Der Markt Mering bedankt sich für die Stellungnahme und weist darauf hin, dass bereits 
entsprechende Hinweise in den textlichen Festsetzungen unter den textlichen Hinweisen und 
nachrichtlichen Übernahmen mit aufgenommen sind.
 
Finanzielle Auswirkungen:
x nein
 ja, siehe Begründung



 
 

Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen.
 

Abstimmungsergebnis:   19 : 0
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